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Erwagungsgrund 60 - Informationspflicht

1 Die Grundsatze einer fairen und transparenten Verarbeitung machen es erforderlich, dass die
betroffene Person Uber die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke unterrichtet wird. 2
Der Verantwortliche sollte der betroffenen Person alle weiteren Informationen zur Verflgung stellen,
die unter Berucksichtigung der besonderen Umstande und Rahmenbedingungen, unter denen die
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, notwendig sind, um eine faire und transparente
Verarbeitung zu gewahrleisten. 3 Daruber hinaus sollte er die betroffene Person darauf hinweisen,
dass Profiling stattfindet und welche Folgen dies hat. 4 Werden die personenbezogenen Daten bei der
betroffenen Person erhoben, so sollte dieser dartiber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist,
die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen eine Zurtckhaltung der Daten nach
sich ziehen warde. 5 Die betreffenden Informationen kénnen in Kombination mit standardisierten
Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verstandlicher und klar
nachvollziehbarer Form einen aussagekraftigen Uberblick tber die beabsichtigte Verarbeitung zu
vermitteln. 6 Werden die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, so sollten sie
maschinenlesbar sein.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemalS ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr060?rev=1521282069 Gedruckt 05.03.2026 08:18



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 60 - Informationspflicht



